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Mönchengladbach

Stadt

Rechtsgrundlagen

· Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) vom 14.7.1994,

in der derzeit gültigen Fassung.

· Baugesetzbuch (BauGB) vom 03.11.2017, in der derzeit gültigen Fassung.

· Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesbauordnung BauO NW) vom 1.3.2000,

in der derzeit gültigen Fassung.

· Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts

(Planzeichenverordnung 1990 - PlanZV. 90) vom 18.12.1990, in der derzeit gültigen Fassung.

· Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - Bau NVO)

vom 23.1.1990, in der derzeit gültigen Fassung.

· Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29.07.2009, in der derzeit gültigen Fassung.

Lage des Plangebietes

Stadt Mönchengladbach

Fachbereich

Stadtentwicklung und Planung

Bebauungsplan

Nr.  794/N

Stadtbezirk Nord - Gladbach,

Gebiet zwischen Staufenstraße, Viersener Straße,

Sandradstraße, Aachener Straße und Barbarossastraße

Entwurf

Stand: 11.09.2020

Verfahrensvermerke

Straßenlaterne

Auswertung des Plangebietes Bestandsdarstellungen

WE

Ga / St

P (Öff.)

Bestand Planung Summe

Ga / St

WE

=

P

WE

=

Bruttoplangebiet

Nettoplangebiet

Hauptgebäude

Wirtschaftsgebäude

Durchfahrt / Arkade

Gemarkungsgrenze

Flurgrenze

Flurstücksgrenze

Zaun

Höhenangabe in Meter über NHN

Mauer

Böschung

Baum

Trafostation / Schaltkasten

PlanzeichenerklärungTextliche Festsetzungen

I. Planungsrechtliche Festsetzungen

gemäß § 9 BauGB i. V. m. BauNVO

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

1.1 Allgemeine Wohngebiete (WA)

Gemäß § 1 Abs. 6 BauNVO sind innerhalb der Allgemeinen Wohngebiete (WA) alle gemäß § 4

Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen (Nr. 1 "Betriebe des

Beherbergungsgewerbes", Nr. 2 "sonstige nicht störende Gewerbebetriebe", Nr. 3 "Anlagen für

Verwaltungen, Nr. 4 "Gartenbaubetriebe" und Nr. 5 "Tankstellen") nicht Bestandteil des

Bebauungsplanes.

1.2 Urbane Gebiete (MU)

Gemäß § 1 Abs. 6 BauNVO sind innerhalb der Urbanen Gebiete (MU) alle gemäß § 4 Abs. 3

ausnahmsweise zulässigen Nutzungen (Nr. 1 "Vergnügungsstätten" und Nr. 2 "Tankstellen")

nicht Bestandteil des Bebauungsplanes.

Einzelhandelsbetriebe, deren Zweck auf den Verkauf von Artikeln mit sexuellem Charakter

ausgerichtet ist, Anlagen und Betriebe, die gewerblich betriebenen sexuellen Dienstleistungen

und Darbietungen dienen, sowie Wohnungsprostitution sind gemäß §  1 Abs. 9 BauNVO i. V. m.

§ 1 Abs. 5 BauNVO nicht zulässig.

2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 und § 9 Abs. 3 BauGB)

2.1 Grundflächenzahl

Im Bereich des Allgemeinen Wohngebietes WA 1, WA 1a, WA 1c, WA 2 und des Urbanen

Gebietes MU 3 ist eine Überschreitung der zeichnerisch festgesetzten Grundflächenzahl (GRZ)

durch Tiefgaragen einschließlich der Ein- und Ausfahrten gem. § 19 Abs. 4 S. 3 BauNVO bis zu

einem Maß von 1,0 zulässig.

3. Überbaubare Grundstücksflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB und § 23 BauNVO)

3.1 Gemäß § 23 Abs. 3 i.V.m. Abs. 2 Satz 3 BauNVO dürfen die rückwärtigen Baugrenzen unter

Einhaltung der Abstandsflächen gemäß § 6 BauO NRW durch Terrassen,

Terrassenüberdachungen sowie Balkone bis zu einer Tiefe von maximal 3,0 m überschritten

werden. Eine Überschreitung ist jedoch nicht zulässig, wenn in den Wurzel- und Kronenbereich

der zum Erhalt festgesetzten Bäume eingegriffen wird.

3.2 Gemäß § 23 Abs. 2 BauNVO darf von der Baulinie im WA 1, WA 1a, WA 1b und WA 1c ab dem

2. Obergeschoss bis zu einer Tiefe von 1,5 m zurückgewichen werden.

4. Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden (§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB)

Innerhalb des mit WA 2 und WA 2a gekennzeichneten Allgemeinen Wohngebietes (WA) sind

gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB die höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden auf

eine je Gebäude begrenzt.

5. Garagen und Stellplätze (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und 22 BauGB)

5.1 Gemäß § 12 Abs. 6 BauNVO sind Tiefgaragen nur innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes

WA 1 und WA 2 sowie innerhalb des Urbanen Gebietes MU 3 bzw. im Bereich der überbaubaren

Grundstückfsläche des Allgemeinen Wohngebietes WA 1a, WA 1c, des Urbanen Gebietes MU 1

und innerhalb der zu diesem Zweck festgesetzten Flächen zulässig. Oberirdische Stellplätze sind

nur innerhalb der zu diesem Zweck festgesetzten Flächen zulässig. Carports und Garagen sind

im gesamten Plangebiet unzulässig.

5.2 Tiefgaragen, die nicht oberirdisch überbaut werden, sind zu begrünen. Dazu ist auf ihnen eine

Vegetationsschicht bestehend aus einer 0,60 m starken Bodensubstratschicht zuzüglich einer

Drainschicht fachgerecht aufzubauen. Davon ausgenommen sind Flächen, die als Stellplätze,

Fuß- und Radwege, verkehrsberuhigter Bereich oder Terrassen ausgebaut werden.

6. Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung Fuß- und Radweg (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Die festgesetzte Verkehrsfläche mit Zweckbestimmung "Fuß- und Radweg" darf von Ver- und

Entsorgungsträgern, Pflegediensten und zeitlich eingeschränktem Lieferverkehr mit Fahrzeugen

befahren werden.

7. Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie Bindungen für

Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen

Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB)

7.1 Die gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB zeichnerisch festgesetzten Bäume sind dauerhaft zu

erhalten. Bei Abgang sind innerhalb der nächsten Pflanzperiode gleichwertige Ersatzpflanzungen

entsprechend der Gehölzliste (großkronige oder mittelkronige Bäume) vorzunehmen.

7.2 Flachdächer und flach geneigte Dächer bis 20° sind dauerhaft, mindestens extensiv auf einem

mindestens 10 cm starkem, geeigneten Bodensubstrat zu begrünen. Verglaste Flächen,

Terrassen, Flächen für Solaranlagen und technische Aufbauten sind hiervon ausgenommen.

II. Örtliche Bauvorschriften

gemäß § 9 Abs. 4 BauGB i. V. m. § 86 BauO NRW

Vorgartenzone

Die befestigten Flächen dürfen insgesamt 50 % der Vorgartenfläche nicht überschreiten.

Vorgärten sind gärtnerisch zu gestalten. Davon ausgenommen sind notwendige Zuwegungen.

Standplätze für Fahrräder und ggf. hier zulässige Hausmüllentsorgungsbereiche innerhalb der

Vorgartenzone sind baulich einzufassen.

III. Nachrichtliche Übernahme

gemäß § 9 Abs. 6 BauGB

Denkmalschutz

Die Veränderung des zeichnerisch gekennzeichneten Denkmals innerhalb des mit MU 2

bezeichneten Urbanen Gebiet (MU) bedarf einer denkmalrechtlichen Erlaubnis gemäß § 9 Abs. 1

DSchG NW.

IV. Hinweise

1. Denkmalschutz

Bodendenkmalschutz

Bei Bodeneingriffen ist mit der Aufdeckung archäologischer Substanz (Bodendenkmal) zu

rechnen. Eigentümer / Bauherren / Leiter der Arbeiten werden ausdrücklich auf die Beachtung

der §§ 15 (Aufdeckung von Bodendenkmälern) und 16 DSchG NW (Verhalten bei der

Aufdeckung von Bodendenkmälern) hingewiesen.

Wird bei Bodeneingriffen ein Bodendenkmal entdeckt, haben die zur Anzeige Verpflichteten das

entdeckte Bodendenkmal und die Entdeckungsstätte in unverändertem Zustand zu erhalten.

Fundmeldungen sind umgehend an die Untere Denkmalbehörde oder das LVR - Amt für

Bodendenkmalpflege im Rheinland zu richten.

2. Natur- und Artenschutz

Fäll- und Rodungsarbeiten

Fäll- und Rodungsarbeiten sind ausschließlich außerhalb der Brutzeit, d. h. zwischen dem 1.

Oktober und dem 28. Februar, zulässig. Die Entfernung des Gebüsch- und Gehölzbestandes ist

dabei auf ein notwendiges Maß zu beschränken.

V. Gehölzliste

Großkronige Bäume (1. Größenklasse, Endkronenbreite > 10 m)

Bergahorn Spitzahorn Esche

Esskastanie Rotbuche * Stieleiche

Traubeneiche Walnuss Winterlinde

Mittelkronige Bäume (2. Größenklasse, Endkronenbreite 6 - 10 m)

Bruchweide Bilberweide Eberesche

Feldahorn * Hain-/Weißbuche * Hochstämmige Obstbäume

Schwarzerle Traubenkirsche Vogelkirsche

Zitterpappel Sandbirke

Kleinkronige Bäume (Endkronenbreite < 6 m)

Brombeere Grauweide Ohrweide

Salweide Hartriegel Hasel

Holunder Hundsrose Rote Johannisbeere

Schlehe Wasserschneeball Weinrose

Weißdorn*

Unterpflanzung von Baumscheiben

Kriechspindel Efeu Bodendecker-Rose

Apfelrose Niederige Purpurbeere Heckenmyrte

Storchschnabel Immergrün Johanniskraut

Waldsteinie Fingerstrauch

*Für Schnitthecken geeignet

DIN-Normen / EN ISO-Normen / VDI-Richtlinien

Die in dieser Satzung in Bezug genommenen DIN-Normen, EN ISO-Normen bzw. VDI-Richtlinien

sind zu beziehen über die Beuth-Verlag GmbH, Burggrafenstraße 6, 10787 Berlin. Sie können

zudem bei der Stadt Mönchengladbach im Fachbereich Stadtentwicklung und Planung während der

Dienstzeiten eingesehen werden.

Plangrundlage:

Die Bestandsdaten wurden nach amtlichen Unterlagen und

örtlicher Aufnahme angefertigt. Es wird bescheinigt, dass

die Plangrundlage richtig ist und mit dem Nachweis des

Liegenschaftskatasters vom                          übereinstimmt.

Mönchengladbach, den

Der Oberbürgermeister

Fachbereich Geoinformation

i.A.

Planentwurf

Mönchengladbach, den

Der Oberbürgermeister

Fachbereich Stadtentwicklung und Planung

i.A.

Der Planungs- und Bauausschuss der Stadt hat am

gemäß § 2 (1) BauGB die Aufstellung des

Bebauungsplanes beschlossen.

Mönchengladbach, den

Der Oberbürgermeister

i.V.

Stadtdirektor und Technischer Beigeordneter

Die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (1) BauGB

wurde nach ortsüblicher Bekanntmachung im "Amtsblatt der

Stadt Mönchengladbach" am                          in der Zeit vom

                        bis                          durchgeführt.

Mönchengladbach, den

Der Oberbürgermeister

Fachbereich Stadtentwicklung und Planung

i.A.

Der Planungs- und Bauausschuss der Stadt hat am

beschlossen, den Bebauungsplan gemäß § 3 (2) BauGB

öffentlich auszulegen.

Mönchengladbach, den

Der Oberbürgermeister

i.V.

Stadtdirektor und Technischer Beigeordneter

Der Rat der Stadt hat diesen Bebauungsplan am

gemäß § 10 (1) BauGB als Satzung beschlossen.

Mönchengladbach, den

Oberbürgermeister

Die Festsetzungen folgender Satzungen treten - soweit sie

das Gebiet dieses Bebauungsplanes betreffen - mit der

Bekanntmachung gemäß § 10 BauGB außer Kraft:

Bebauungsplan Nr. 155

Bebauungsplan Nr. 336

Fluchtlinienplan Nr. A 454

Die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (2) BauGB

wurde nach ortsüblicher Bekanntmachung im "Amtsblatt der

Stadt Mönchengladbach" am                        in der Zeit vom

                        bis                          durchgeführt.

Mönchengladbach, den

Der Oberbürgermeister

Fachbereich Stadtentwicklung und Planung

i.A.

Der Beschluss über die Aufstellung des Bebauungsplanes

wurde im "Amtsblatt der Stadt Mönchengladbach" am

                               ortsüblich bekanntgemacht.

Mönchengladbach, den

Der Oberbürgermeister

Fachbereich Stadtentwicklung und Planung

i.A.

Der Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes und die

erforderlichen Hinweise wurden durch Bekanntmachung im

"Amtsblatt der Stadt Mönchengladbach" am

gemäß § 10 (3) BauGB ortsüblich bekanntgemacht.

Hiermit trat der Bebauungsplan in Kraft.

Mönchengladbach, den

Der Oberbürgermeister

i.V.

Stadtdirektor und Technischer Beigeordneter
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Bebauungsplan Nr. 794/N

Entwurf

Stadtbezirk Nord - Gladbach,

Gebiet zwischen Staufenstraße, Viersener Straße,

Sandradstraße, Aachener Straße und Barbarossastraße

Art der baulichen Nutzung

(§ 5 Abs.2 Nr.1, § 9 Abs.1 Nr.1 des

Baugesetzbuches -BauGB-,

§§ 1 bis 11 der Baunutzungsverordnung

-BauNVO-)

Allgemeine Wohngebiete

(§ 4 BauNVO)

Urbane Gebiete

(§ 6a BauNVO)

Maß der baulichen Nutzung

(§ 5 Abs.2 Nr.1, § 9 Abs.1 Nr.1 BauGB, § 16

BauNVO)

Grundflächenzahl

Zahl der Vollgeschosse, als

Mindest- und Höchstmaß

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

(§ 9 Abs.1 Nr.2 BauGB, § 22 und 23 BauNVO)

nur Hausgruppen zulässig

Geschlossene Bauweise

Baulinie

Baugrenze

Verkehrsflächen

(§ 9 Abs.1 Nr.11 und Abs.6 BauGB)

Straßenbegrenzungslinie

Verkehrsflächen

besonderer

Zweckbestimmung

Fußgängerbereich

Verkehrsberuhigter Bereich

Grünflächen

(§ 5 Abs.2 Nr.5 und Abs.4, § 9 Abs.1 Nr.15

und Abs.6  BauGB)

Vorgartenzone

Öffentliche Grünflächen

Parkanlage

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen

und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur

Pflege und zur Entwicklung von Natur und

Landschaft

(§ 5 Abs.2 Nr.10 und Abs.4, § 9 Abs.1 Nr.20,

25 und Abs.6,

§ 40 Abs.1 Nr.14  BauGB)

Erhaltung: Bäume

Regelungen für die Stadterhaltung und für den

Denkmalschutz

(§ 5 Abs.4, § 9 Abs.6, § 172 Abs.1 BauGB)

Gesamtanlagen

(Ensembles), die dem

Denkmalschutz

unterliegen

Sonstige Planzeichen

Umgrenzung von Flächen

für Nebenanlagen,

Stellplätze, Garagen

und Gemeinschaftsanlagen

(§ 9 Abs.1 Nr.4 und 22

BauGB)

Stellplätze

Tiefgarage

Grenze des räumlichen

Geltungsbereiches

(§ 9 Abs.7 BauGB)

Abgrenzung

unterschiedlicher Nutzung

WA

MU

GRZ0,6

III V-

H

g

D

St

Tg

F

Einfahrtbereich

Flächen für Versorgungsanlagen

(§ 5 Abs.2 Nr.2b, 4 und Abs.4, § 9 Abs.1 Nr.12,

14 und Abs.6  BauGB)

Flächen für

Versorgungsanlagen

Elektrizität

Spielplatz

ca.

0,30 ha

Dachform

Firstrichtung

SD

Geschossflächenzahl, als

Höchstmaß

GFZ1,8

Sondergebiete

Quartiersgarage

(§ 11 BauNVO)

Quartiersgarage

SO

Zahl der Vollgeschosse,

zwingend

nur Einzelhäuser zulässig

Mit Geh- und Fahrrechten

oder Geh- und Radfahr-

rechten zu belastende

Flächen

III

E

Umgrenzung der Flächen für

Nutzungsbeschränkungen

oder für Vorkehrungen zum

Schutz gegen schädliche

Umwelteinwirkungen

LärmpegelbereicheLPB III - VI

GF / GR


	Pläne und Ansichten
	Quadrat 500




